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Sozialpolitik lebt von Reformen – und doch werden ihre 
Fortschritte heute häufig als »soziale Innovationen« 
etikettiert. Der Beitrag klärt, was unter Sozialreform 
und Sozialer Innovation jeweils zu verstehen ist, und 
entwickelt eine systematische Unterscheidung beider 
Konzepte. Ausgehend von klassischen Linien der 
Wohlfahrtsstaatsentwicklung und aktuellen Debatten 
zu Nachhaltigkeit wird gezeigt, dass Sozialreform 
und Soziale Innovation in einem produktiven, aber 
spannungsvollen Verhältnis zueinanderstehen.

Begriffsklärung und 
Problemstellung

Die Rede von »Reform« ist der Sozialpo-
litik vertraut. Von den Bismarck’schen 
Sozialversicherungen über die Renten- 
oder Gesundheitsreformen des 20. Jahr-
hunderts bis zu den jüngsten Debatten 
um Bürgergeld oder Pflegeversicherung 
gilt Reform als Inbegriff zielgerichteter, 
politisch-institutioneller Veränderung. 
Parallel dazu hat sich in den letzten zwei 
Jahrzehnten die Sprache der »sozialen 
Innovation« etabliert. Gemeint sind 
damit neue Ansätze, Methoden und 
Projekte, die gesellschaftliche Probleme 
auf neuartige Weise bearbeiten – häufig 
von unten initiiert, lokal erprobt und 
partizipativ getragen (Howaldt und 
Schwarz 2010).

Beide Begriffe – Sozialreform und So-
ziale Innovation – klingen ähnlich, sind 
aber nicht identisch. In der Praxis wie in 
der Wissenschaft kommt es zu Unschär-
fen, die ein analytisches und normatives 
Problem bergen. Denn während Reform 
auf institutionelle Verbindlichkeit und 
rechtliche Durchsetzung zielt, bleibt In-
novation zunächst auf Experiment und 
Möglichkeitsräume beschränkt. Der Bei-

trag will diese Differenz erhellen und 
zugleich das Verhältnis von Reform und 
Innovation in der sozialpolitischen Ent-
wicklung unserer Zeit bestimmen.

Historische Linien der Sozialreform

Der Begriff Sozialreform geht auf die 
Auseinandersetzung mit der »sozialen 
Frage« im 19. Jahrhundert zurück. In 
Deutschland verband sich damit der 
Aufbau der Sozialversicherungssyste-
me unter Reichskanzler Bismarck, die 
als Antwort auf Industrialisierung und 
Arbeiterbewegung eingeführt wurden 
(Ritter 1991). Sozialreform war hier 
nicht bloß eine Reihe von Maßnah-
men, sondern ein umfassendes Projekt 
der Befriedung sozialer Konflikte durch 
staatlich organisierte Sicherheit (Opiel-
ka 2008). Zugleich war Sozialreform 
auch ein evolutionäres Programm gegen 
revolutionäre gesellschaftliche Umwäl-
zungen, ein spannungsvoller Konflikt 
vor allem innerhalb der Linken und der 
Arbeiterbewegung.

Im 20. Jahrhundert etablierten sich 
unterschiedliche Modelle: der sozial-
demokratische Wohlfahrtsstaat Skan-
dinaviens, der liberale Typus angel-
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sächsischer Prägung, der konservative 
Typus in Kontinentaleuropa (Esping-
Andersen 1990). Sozialreform war 
in all diesen Kontexten ein politisch-
parlamentarischer Prozess, getragen 
von Parteien, Gewerkschaften und 
Verbänden, verankert in Gesetzen und 
Institutionen. Sozialreform bedeutet 
somit strukturelle, institutionalisierte 
Veränderung, die nicht nur punktuell 
wirkt, sondern dauerhafte soziale Ord-
nung begründet.

Dabei war Sozialreform stets mehr 
als eine bloße Antwort auf ökonomische 
Krisen. Sie stellte ein Gesellschaftspro-
jekt dar, das normative Fragen nach 
Gerechtigkeit, Solidarität und sozia-
ler Teilhabe aufwarf. Der Beveridge-
Report von 1942 etwa formulierte den 
Anspruch, die »fünf Riesen« – Not, 
Krankheit, Unwissenheit, Elend und 
Müßiggang  – zu überwinden, und 
legte damit den Grundstein für den 
britischen Wohlfahrtsstaat (Beveridge 
1942). In der Bundesrepublik verband 
sich Sozialreform mit der Programma-
tik des »Sozialstaatsgebots« des Grund-
gesetzes und später mit Reformprojek-
ten wie der Rentenreform von 1957 
oder den Arbeitsmarktreformen der 
2000er Jahre.

Allerdings haben jene Arbeitsmarkt-
reformen der sogenannten »Agenda 
2010« mit der Einführung von »Hartz 
4« das Narrativ von »Reform« in der 
deutschen Bevölkerung massiv getrübt. 
Während bis dahin Reformen als ein 
Zukunftsversprechen galten, trafen 
sie von da an auf ein Misstrauen der 
Bevölkerung gegen die »neoliberalen« 
Eliten. Zahlreiche Studien haben sich 
mit diesem Spannungsfeld von Reform-
hoffnung und Reformenttäuschung be-
schäftigt (z.B. Rüb u.a. 2009, Heinrich 
u.a. 2016).

Aufstieg der Sozialen Innovation

Demgegenüber steht die Semantik der 
Sozialen Innovation, die aus der Inno-
vationsforschung und Sozialökonomie 
in die Sozialpolitik importiert wurde. 
Unter Sozialer Innovation versteht man 
Prozesse, in denen neue Ideen, Prakti-
ken und Arrangements entstehen, die 
auf soziale Bedürfnisse reagieren und 
zugleich neue soziale Beziehungen her-
vorbringen (Mumford 2002). Beispiele 
sind inklusive Stadtteilprojekte, neue 
Formen solidarischer Ökonomie, di-

gitale Plattformen für Selbsthilfe oder 
partizipative Pflegekonzepte.

Soziale Innovationen sind in der 
Regel nicht durch Gesetzesakt ent-
standen, sondern aus Initiativen der 
Zivilgesellschaft, aus kommunalen 
Programmen oder aus Pilotprojekten 
in Wohlfahrtsverbänden. Sie zeichnen 
sich durch Experimentiercharakter, 
Netzwerkeffekte und oftmals auch 
durch zeitliche Begrenztheit aus. Ihre 
Tragfähigkeit hängt davon ab, ob sie 
Anschluss an institutionelle Strukturen 
finden – ob also aus Innovation Reform 
wird (Howaldt u.a. 2016).

Für die Wohlfahrtsverbände sind 
Soziale Innovationen längst Teil ih-
rer Praxis. Viele Projekte entstehen 
in Kooperation mit Kommunen oder 
Stiftungen, werden zeitlich befristet 
gefördert und dienen dazu, auf neue 
Problemlagen flexibel zu reagieren. Ein 
Beispiel ist die Quartiersarbeit in der 
Altenpflege, die auf nachbarschaftliche 
Netzwerke und digitale Unterstützung 
setzt, aber erst durch Reformen im 
Pflegeversicherungssystem strukturell 
abgesichert werden könnte. Insbeson-
dere in Verbindung mit einer Sozialen 
Digitalisierung (Opielka und Erfurth 
2025) finden sich eine Vielzahl sozialer 
Innovationen (»smart communities«, 
»smart cities«).

Sozialreform und Innovation im 
Lichte Sozialer Nachhaltigkeit

In Soziales Klima (Opielka 2023) habe 
ich die Verbindung von Sozialpolitik 
und Nachhaltigkeit untersucht. Dort 
zeige ich, dass Sozialreform historisch 
der Versuch war, die Externalisierung 
sozialer Folgekosten des Kapitalismus 
zu begrenzen. Analog dazu steht die 
ökologische Nachhaltigkeitsbewegung 
heute vor der Aufgabe, ökologische 
Folgekosten zu internalisieren (bereits 
Polanyi 1944).

Soziale Innovationen können in 
diesem Kontext als Laboratorien für 
Nachhaltigkeit verstanden werden: Sie 
erproben neue Formen des Zusammen-
lebens und der Teilhabe. Sozialreform 
hingegen institutionalisiert nachhaltige 
Strukturen, indem sie universelle Rechte 
und Pflichten kodifiziert. Beides zusam-
men – Innovation als Suchbewegung, 
Reform als Verbindlichmachung – bildet 
den Kern einer modernen Politik Sozialer 
Nachhaltigkeit.

Die von mir vorgeschlagene vierte 
Wohlfahrtsregimeformation des »Ga-
rantismus« knüpft hier an (Opielka 
2008). Garantistische Sozialpolitik 
sichert menschenrechtliche Minima, 
unabhängig von Erwerbsstatus oder 
Familienzugehörigkeit. Sie verbindet 
universelle Bürgerversicherungen mit 
Grundsicherungsformen wie Bürgergeld 
oder Grundeinkommen. Sozialreform 
im garantistischen Sinn bedeutet ins-
titutionelle Absicherung dieser Rechte; 
soziale Innovation liefert kreative Im-
pulse, wie Teilhabe neu gestaltet werden 
kann (Opielka 2023, 187-200).

Internationale Vergleiche 
und aktuelle Diskurse

Die Unterscheidung von Reform und 
Innovation ist kein deutsches Spezialthe-
ma. In der Europäischen Union etwa 
wird seit den 2000er Jahren systematisch 
mit dem Begriff der sozialen Innovation 
gearbeitet, um lokale Experimente für 
den sozialen Zusammenhalt zu fördern 
(European Commission 2013). Auch die 
OECD betont in ihren Sozialberichten 
die Bedeutung innovativer Ansätze in 
Bildung, Pflege und Arbeitsmarktpolitik 
(OECD 2011).

Zugleich bleibt die Forderung nach 
Reform zentral: Ohne gesetzliche Ver-
ankerung laufen innovative Projekte Ge-
fahr, nach Auslaufen der Fördermittel zu 
versanden. Ein internationaler Vergleich 
zeigt: In Skandinavien gelingt es beson-
ders häufig, Innovationen in Reformen 
zu überführen, während in südeuropä-
ischen Ländern innovative Projekte oft 
prekär bleiben.

Die Agenda 2030 der Vereinten Na-
tionen und ihre 17 Nachhaltigkeitsziele 
(SDGs) bieten einen globalen Referenz-
rahmen. Sie verlangen sowohl institu-
tionelle Reformen – etwa Sozialversi-
cherungssysteme in Entwicklungs- und 
Schwellenländern – als auch innovative 
Ansätze zur Armutsbekämpfung, Bil-
dungsgerechtigkeit und Klimaanpas-
sung. Zum ersten Mal wurden hier 
global Sozialpolitik und Klimapolitik 
zusammengedacht (Opielka 2023).

Gegenwartsherausforderungen

Heute zeigen sich mehrere Felder, in 
denen die Dynamik von Reform und 
Innovation neu austariert werden 
muss:
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1. Klimapolitik und Soziales: Eine sozial 
gerechte Klimapolitik erfordert insti-
tutionelle Reformen (z. B. Klimageld), 
zugleich aber Innovationen in Mobili-
tät, Wohnen und Ernährung. Lokale
Experimente wie Energiegenossen-
schaften können Impulse geben, be-
dürfen aber gesetzlicher Förderung,
um skalierbar zu werden.

2. Digitalisierung: Reformen im Da-
tenschutz- und Arbeitsrecht müssen
Innovationen in der digitalen Sozial-
wirtschaft flankieren. Pilotprojekte
der Wohlfahrtsverbände im Bereich
E-Care oder Online-Beratung zeigen, 
wie digitale Teilhabe gestaltet werden 
kann (Opielka und Erfurth 2025).

3. Pflege und Gesundheit: Reformen
der Finanzierungssysteme sind not-
wendig, zudem zeigen innovative
Modelle wie Quartierspflege oder
digitale Selbsthilfeplattformen, wie
Versorgung zukunftsfähig gestaltet
werden kann (Blinkert und Klie 2017, 
Opielka und Peter 2018).

4. Einkommenssicherung: Modelle ei-
nes Grundeinkommens oder Bürger-
gelds sind Reformfragen, während
Pilotprojekte in Kommunen oder
Unternehmen als soziale Innovati-
onen wertvolle Erfahrungen liefern
(Van Parijs und Vanderborght 2017,
Opielka und Strengmann-Kuhn
2022).

Gerade in Zeiten multipler Krisen – Kli-
mawandel, Digitalisierung, demographi-
scher Wandel – ist es entscheidend, dass 
Sozialreform und Soziale Innovation 
nicht gegeneinander ausgespielt werden. 
Vielmehr gilt es, ihre Wechselwirkung 
bewusst zu gestalten.

Fazit: Für eine dialektische 
Perspektive

Sozialreform und Soziale Innovation 
sind zwei Seiten einer Medaille. Reform 
institutionalisiert, Innovation inspiriert. 
Ohne Reform keine Verbindlichkeit, 
ohne Innovation keine Dynamik. Wer 
Sozialpolitik als Beitrag zu einer nach-
haltigen Gesellschaft versteht, darf sich 
nicht auf eines der beiden Konzepte be-
schränken.

Der Wohlfahrtsstaat des 21. Jahrhun-
derts wird sowohl umfassende Reformen 
brauchen – etwa im Sinne eines garan-
tistischen Sozialmodells – als auch die 
Offenheit für vielfältige soziale Inno-
vationen, die aus Zivilgesellschaft und 
Praxis entstehen. Die Kunst liegt darin, 
beide Ebenen so zu verbinden, dass ein 
»soziales Klima« entsteht, das Vertrau-
en, Teilhabe und Nachhaltigkeit stärkt.
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Zu diesem Heft

Der Schwerpunkt dieses Hefts ist dem Thema »Sozialreform« gewidmet, eröffnet von Michael Opielka, der zunächst einmal 
gerade rückt, was »Sozialreform« eigentlich ist und was sie von dem oft synonym gebrauchten Begriff der »Sozialen Inno-
vation« unterscheidet. Andreas Langer führt uns sodann »das Modernisierungsparadoxon der Sozialreform« vor Augen, 
das uns vor die Herausforderung stellt, wie Reformen einerseits soziale Ordnung sichern und Stabilität schaffen sollen, an-
dererseits aber selbst Träger eines Wandels sind, der etablierte Strukturen und Gewissheiten in Frage stellt. So balancieren 
Sozialreformen stets auf dem schmalen Grat zwischen Bewahrung und Erneuerung, wie auch die weiteren Beiträge im Heft 
in der Gesamtschau belegen. Explizit thematisiert diesen Balanceakt historisch Axel Bohmeyer am Beispiel der bürgerlichen 
Sozialreform im 19. Jahrhundert, die sich im Spannungsfeld zwischen säkularer Rationalität und religiöser Prägung vollzog.

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen
Ihr
Andreas Vierecke

IMPRESSUM
Blätter der Wohlfahrtspflege (BdW)
ISSN 0340-8574
Chefredaktion:
Dr. Andreas Vierecke (V.i.S.d.P.) 
Mitarbeit: Dr. Pia Jaeger (Magazin)
Einsendungen bitte an:
Dr. Andreas Vierecke
Südpol-Redaktionsbüro 
Wilhelm-Kuhnert-Str. 2a
81543 München 
E-Mail: bdw@nomos-journals.de
www.bdw.nomos.de
Manuskripte und andere Einsendungen: 
Alle Einsendungen sind an die o. g. Adresse zu richten. 
Es besteht keine Haftung für Manuskripte, die unver-
langt eingereicht werden. Sie können nur zurückgegeben 
werden, wenn Rückporto beigefügt ist.  Die Annahme 
zur Veröffentlichung muss in Textform erfolgen. Mit der 
Annahme zur Veröffentlichung überträgt die Autorin/
der Autor der Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co.KG 
an ihrem/seinem Beitrag für die Dauer des gesetzlichen 
Urheberrechts das exklusive, räumlich und zeitlich unbe-
schränkte Recht zur Vervielfältigung und Verbreitung in 
körperlicher Form, das Recht zur öffentlichen Wiedergabe 
und Zugänglichmachung, das Recht zur Aufnahme in 
Datenbanken, das Recht zur Speicherung auf elektroni-
schen Datenträgern und das Recht zu deren Verbreitung 
und Vervielfältigung sowie das Recht zur sonstigen Ver-
wertung in elektronischer Form. Hierzu zählen auch heute 
noch nicht bekannte Nutzungsformen. Das in § 38 Abs. 4 
UrhG niedergelegte zwingende Zweitverwertungsrecht 
der Autorin/des Autors nach Ablauf von 12 Monaten 
nach der Veröffentlichung bleibt hiervon unberührt. Eine 
eventuelle, dem einzelnen Beitrag oder der jeweiligen 
Ausgabe beigefügte Creative Commons-Lizenz hat im 
Zweifel Vorrang. Zum Urheberrecht vgl. auch die allge-
meinen Hinweise unter www.nomos.de/urheberrecht.
Unverlangt eingesandte Manuskripte – für die keine Haf-
tung übernommen wird – gelten als Veröffentlichungs-

vorschlag zu den Bedingungen des Verlages. Es werden 
nur unveröffentlichte Originalarbeiten angenommen. 
Die Verfasser erklären sich mit einer nicht sinnentstellen-
den redaktionellen Bearbeitung einverstanden.

Urheber- und Verlagsrechte: 
Alle in dieser Zeitschrift veröffentlichten Beiträge sind 
urheberrechtlich geschützt. Der Rechtsschutz gilt auch 
im Hinblick auf Datenbanken und ähnlichen Einrich-
tungen. Kein Teil dieser Zeitschrift darf außerhalb der 
engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes oder über 
die Grenzen einer eventuellen, für diesen Teil anwend-
baren Creative Commons-Lizenz hinaus ohne schriftliche 
Genehmigung des Verlags in irgendeiner Form verviel-
fältigt, verbreitet oder öffentlich wiedergegeben oder 
zugänglich gemacht, in Datenbanken aufgenommen, 
auf elektronischen Datenträgern gespeichert oder in 
sonstiger Weise elektronisch vervielfältigt, verbreitet 
oder verwertet werden.
Namentlich gekennzeichnete Artikel müssen nicht die 
Meinung der Herausgeber/Redaktion wiedergeben. 
Der Verlag beachtet die Regeln des Börsenvereins des 
Deutschen Buchhandels e.V. zur Verwendung von 
Buchrezensionen.

Anzeigen:
Verlag C.H.Beck GmbH & Co. KG
Media Sales
Dr. Jiri Pavelka
Wilhelmstraße 9
80801 München
Tel.: (089) 381 89-687
mediasales@beck.de
Verlag und Gesamtverantwortung  
für Druck und Herstellung: 
Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG,
Waldseestr. 3-5,
76530 Baden-Baden,
Telefon: 07221/2104-0
Telefax 07221/2104-27
www.nomos.de
Geschäftsführer: Thomas Gottlöber 
HRA 200026, Mannheim

Sparkasse Baden-Baden Gaggenau,
IBAN DE05662500300005002266
(BIC SOLADES1BAD)
Erscheinungsweise: zweimonatlich
Preise:
Individualkunden: Jahresabo € 89,– inkl. digitaler 
Einzelplatzlizenz
Vorzugspreis für Mitglieder des Paritätischen 
 Wohlfahrtsverbandes € 58,– inkl. digitaler Einzel-
platzlizenz
Institutionen: Jahresabo € 199,– inkl. digitaler 
Mehrplatzlizenz 
Der Digitalzugang wird in der Nomos eLibrary 
bereitgestellt.
Einzelheft: € 26,– 
Die Abopreise verstehen sich einschließlich der 
gesetzlichen Umsatzsteuer und zuzüglich Vertriebs-
kostenanteil (Inland € 17,50/Ausland € 36,–) bzw. 
Direktbeorderungsgebühr € 3,50  
Die Rechnungsstellung erfolgt nach Erscheinen des 
ersten Heftes des Jahrgangs.
Bestellungen über jede Buchhandlung und beim Verlag.
Kundenservice:
Telefon: +49-7221-2104-280
Telefax: +49-7221-2104-285
E-Mail: zeitschriften@nomos.de
Kündigung: 
Abbestellungen mit einer Frist von sechs Wochen 
zum Kalenderjahresende.
Adressenänderungen: 
Teilen Sie uns rechtzeitig Ihre Adressenänderungen mit. 
Dabei geben Sie bitte neben dem Titel der Zeitschrift 
die neue und die alte Adresse an.
Hinweis gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO: Bei Anschrif-
tenänderung kann die Deutsche Post AG dem Verlag 
die neue Anschrift auch dann mitteilen, wenn kein 
Nachsende auftrag gestellt ist. Hiergegen kann jeder-
zeit mit Wirkung für die Zukunft Widerspruch bei der 
Post AG eingelegt werden.


